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RS Vwgh 1989/10/30 89/10/0169
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1989

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §34 Abs1;

Beachte

(hier bestehend aus 2 Stehern, an denen 2 Holzlatten befestigt sind)

Rechtssatz

Ein Zaun ist selbst dann als "Sperreinrichtung" anzusehen, wenn seine Überwindung unschwer möglich ist und auch

Durchlässe in diesem vorhanden sind (Behinderung der "allseitigen, freien" Begehbarkeit des Waldes).
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